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Einleitung 

A. Problemstellung 

Künstler wie Pablo Picasso haben bereits auf bestehende Werke zurückge-
griffen, diese nachgeahmt und imitiert, um darauf aufbauend eigene künstleri-
sche Inhalte zu erstellen.1 Diese sogenannten Pastiches dienen seit jeher der 
Verbreitung von Kunst und Kultur, gleichwohl sind durch die Werkübernah-
men hervorgerufene Urheberrechtsverletzungen schon immer Mittelpunkt von 
Interessenkonflikten zwischen Urheber2 und Werknutzer.3

Heute findet die Werkverwertung nicht mehr nur analog, sondern vor allem 
im digitalen Raum statt, dem Internet.4 Aufgrund der allgegenwärtigen Ver-
fügbarkeit von Daten und Informationen im Netz und einfachen Zugriffsmög-
lichkeiten auf urheberrechtlich geschütztes Material steigt die Werknutzung in 
Form nutzergenerierter Medieninhalte, sog. User Generated Content (UGC). 
Eine Fotografie als Grundlage eines humorvollen Memes oder die Verwertung 
eines Songs in einem Remix – UGC als digitale Ausdrucksform weist urhe-
berrechtliche Relevanz auf, sobald auf ein nach dem Urheberrechtsgesetz 
(UrhG) geschütztes Werk zurückgegriffen wird. Die durch Werke verkörperte 
Information dient nach wie vor als Grundlage neuen Schaffens, sei es zu in-
formativen, kommunikativen oder künstlerischen Zwecken.5 

Eine erlaubnis- und vergütungsfreie Werknutzung bringt die wirtschaftliche 
Zuordnung des Werkes zu seinem Schöpfer indes ins Wanken, steht ihm doch 
grundsätzlich die Verwertung seines Werkes zu.6 Gleichwohl gestattet es die 
grundrechtlich geschützte Meinungs- und Kunstfreiheit, auch auf urheber-
rechtlich geschützte Werke zurückzugreifen, um einen Beitrag zur allgemei-
nen Debattenkultur im Internet leisten zu können.7 Es besteht eine Gradwan-

1  S. u., Kapitel 1, A. I. 2. c.).
2  Der einfachen Lesbarkeit halber wird in der vorliegenden Arbeit das generische 

Maskulinum verwendet. Gemeint sind stets alle Geschlechter.
3  S. u., Kapitel 1, A. + B. III.
4  Vgl. Dreier/Schulze/Dreier, UrhG Einl. Rn. 23; Wandtke/Bullinger/Wandtke, 

UrhG Einl. Rn. 1.
5  Vgl. Luhmann, S. 29.
6  Schricker/Loewenheim/Loewenheim/Peifer, UrhG § 11 Rn. 6 f.; Dreier/Schulze/

Schulze, UrhG § 11 Rn. 3.
7  Kraetzig/Lennartz, Grundrechte gegen Gebühr, VerfBlog, 1.8.2021.
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derung zwischen urheberrechtlicher Ausschließlichkeit auf der einen Seite 
und einem Allgemeininteresse am Austausch mit und über Werke, zur sozialen 
Kommunikation, wie zur Erstellung künstlerischer Neuschaffungen, auf der 
anderen Seite. Beide Interessen sind verfassungsrechtlich geschützt, so dass 
sich das geistige Eigentum gem. Art. 14 Abs. 1 GG bzw. Art. 17 Abs. 2 GrCh 
sowie die Meinungs- und Kunstfreiheit gem. Art. 5 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 GG 
bzw. Art. 11 Abs. 1, 13 S. 1 GrCh in einem Spannungsverhältnis gegenüber-
stehen. 

Urheberrechtliche Schrankenregelungen stellen ein essenzielles Mittel dar, 
diesen grundrechtlich verankerten Interessenkonflikt im Bereich des Urheber-
rechts zu lösen.8 Der nationale Schrankenkatalog stellte bislang keine 
Schranke für künstlerische Nachnutzungen, geschweige denn für transforma-
tive Werknutzungen zu sozialen Zwecken, in Form von User Generated Con-
tent, bereit. Die Gerichte sahen sich somit in der unglücklichen Lage, einen 
Ausgleich widerstreitender Interessen und Konflikte im Bereich des Bearbei-
tungsrechts, über die sog. freie Benutzung gem. § 24 Abs. 1 UrhG a. F., zu 
finden.9 Da die freie Benutzung keine Entsprechung im europäischen Schran-
kenkatalog fand, wurde die Regelung vom EuGH für unionsrechtswidrig er-
klärt.10 Auch das deutsche Urheberrecht musste sich an den europäischen 
Vorgaben orientieren und sah sich nach Erlass obligatorisch umzusetzender 
Normen im Rahmen der DSM-RL11 in der Pflicht, den nationalen Schranken-
katalog an die europäischen Vorgaben von InfoSoc-RL12 und DSM-RL anzu-
passen. Darunter fiel die Einführung von Ausnahmen und Beschränkungen 
zum Zwecke des Pastiches gem. Art. 5 Abs. 3 lit. k InfoSoc-RL sowie Art. 17 
Abs. 7 UAbs. 2 lit. b DSM-RL, welche der deutsche Gesetzgeber in einer 
neuen Schrankenregelungen gem. § 51a UrhG umgesetzt hat. 

Doch kann der kunsthistorische Pastichebegriff als Ausgleichsregelung für 
die Interessen verschiedener Akteure im Rahmen neuer, digital verbreiteter 
Nutzungsarten urheberrechtlich geschützter Werke im Internet fruchtbar ge-
macht werden? Stellt § 51a UrhG eine taugliche Schrankenregelung für die 

8  Dreier/Schulze/Dreier, UrhG Vor § 44a Rn. 1.
9  BGH GRUR 2009, 403, 405 Rn. 21 – Metall auf Metall I; BGH GRUR 2013, 614, 

615 Rn. 14 – Metall auf Metall  II; BGH GRUR 2017, 895, 898 Rn. 24 – Metall auf 
Metall III.

10  EuGH GRUR 2019, 929, 932 Rn. 56 ff.  – Pelham/Hütter u. a. (Metall auf Me-
tall III).

11  Richtlinie (EU) 2019/709 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 
17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen 
Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG.

12  Richtlinie (EU) 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutz-
rechte in der Informationsgesellschaft vom 22. Mai 2001.
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Privilegierung von UGC dar? Falls ja, welche Arten von UGC fallen unter 
den Pastichebegriff? Untersucht wird die These im Gesetzentwurf der Bun-
desregierung, dass Praktiken wie Remix, Meme, GIF, Mashup, Fan-Art, Fan-
Fiction sowie das Sampling als Pastiche unter den Schrankentatbestand des 
neuen § 51a UrhG zu fassen sind.13 Da es sich bei der Pasticheregelung um 
einen autonomen Begriff des Unionsrechts handelt, hat dies im Einklang mit 
den europäischen Vorgaben zur Anwendung und Auslegung von Schranken-
bestimmungen zu geschehen, um ein unionsweit einheitliches Schutzniveau 
zu gewährleisten.14 Ein deutscher Sonderweg verbietet sich.

Zudem tritt im Internet ein dritter Akteur in die Gemengelage: Dienstean-
bieter für das Teilen von Online-Inhalten. Ohne die Vermittlungsleistung von 
Diensteanbietern würden weder geschützte Werke noch deren Nachnutzungen 
einen digitalen Raum erhalten. Der Umgang mit zu veröffentlichenden Inhal-
ten über Diensteanbieter löste in den Jahren 2018 und 2019 europaweite Stra-
ßenproteste aus.15 So wurde es dem deutschen Gesetzgeber ein Anliegen, die 
Rolle der Diensteanbieter zu klären und die Gewährleistung von Meinungs- 
und Kunstfreiheit im Internet sicherzustellen. In Umsetzung des Art. 17 
DSM-RL (ehem. Art. 13 DSM-RL) wurde das Urheberrechts-Diensteanbieter-
Gesetz (UrhDaG) erlassen, das neben der Verantwortlichkeit von Dienste
anbietern den Umgang mit nutzergenerierten Inhalten im Netz austariert.16 
Damit steigen jedoch die verfassungsrechtlichen Implikationen, da sich nun-
mehr Urheber, Nutzer und Diensteanbieter in einem Dreiecksverhältnis ge-
genüberstehen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob die Neuregelungen im 
UrhDaG das Spannungsverhältnis zwischen Urheber und Werknutzer im digi-
talen Raum lösen können oder ob es einer Ergänzung des bestehenden Schran-
kenkataloges bedarf, um dem Phänomen „User Generated Content“ gerecht 
zu werden.

Bis zu einer gerichtlichen Klärung zur Auslegung der Pasticheschranke 
durch den EuGH wird bei Einreichung dieser Arbeit noch Zeit vergehen 

13  Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des 
Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes vom 9.3.2021, BT-
Drs. 19/27426, S. 91.

14  S. u., Kapitel 2, B. I. zu den Voraussetzungen einer unionsrechtskonformen Aus-
legung des Pastichebegriffs.

15  Für eine anschauliche Darstellung der Vorkommnisse rund um die sog. „Artikel 
17-Debatte“ s. Dreier, S. 6 ff. Die ehemals in Art. 13 DSM-RL normierte urheberrecht-
liche Verantwortlichkeit von Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten als 
zentraler Kritikpunkt der Debatte steht nicht im Vordergrund der hiesigen Arbeit. Den-
noch knüpft die damit einhergehende Einführung der Pasticheschranke und des 
UrhDaG maßgeblich an die Ereignisse der vergangenen Jahre an.

16  BT-Drs. 19/27426, S. 43 f.


